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Herrn Marcin Libicki 
Generalsekretär des Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments 
Rue Wirtz 
B-1047 Bruxelles 
 

 
Petition der 10 Eltern 

Das JUGENDAMT1 der Bundesrepublik Deutschland  
ist zu illegaler Institution in der Europäischen Union zu erklären. 

 
 
 
Eltern, die sich in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsverfahren unterziehen mussten, im Bezug 
auf Sorgerecht, Umgangsrecht und elterliche Sorge von Kindern, die aus der Partnerschaft mit einem 
deutsch-Nationalen geboren sind, fordern die Europäische Kommission und den Europäischen 
Parlament auf, Massnahmen zu ergreifen, damit das deutsche JUGENDAMT zu unerwünschter 
Behörde in Europa erklärt und verboten wird.  
 
Das JUGENDAMT verfügt über eine grenzenlose Macht. Offiziell dient es ‘dem Schutz der Jugend’. 
In Wirklichkeit stellt es Kinder alleinstehender Mütter unter Kontrolle des Staates, um sie im Sinne 
der deutschen Verwaltung zu erziehen.  
 
Das JUGENDAMT existiert in keiner anderen Rechtsnationen.  
Als ‘Wächteramt’ implementiert es die deutsche Verwaltungsordnung in die Familien und bewacht 
deren Einhaltung. Seine Mitarbeiter sind de jure ‘Über-Elternteile’. Sie unterstehen Lokalpolitiker  
und wirken als dritter Elternteil in allen Familienrechtsverfahren mit. Sie verfügen über mehr Rechte, 
als die Eltern selbst. Als Hütter des Kindeswohles schlagen sie dem Richter Schutz-massnahmen vor, 
wobei das Kindeswohl als das Wohl des Kindes im Sinne der deutschen Nation, verstanden werden 
muss. Sich gegen Mitarbeiter dieser Behörde zu stellen ist aussichtslos und birgt Gefahr.  
Diese drohen permanent unterschwellig mit dem Entzug des Umgangrechts oder des Sorgerechts.  
Sie haben die Macht dies mit oder ohne Gerichtsentscheidung durchzusetzen.  
 
Im Falle von binationalen Paaren, verfolgt das JUGENDAMT latent folgende Ziele :  
1. Jedes Kind ist an das Verlassen des deutschen Gebietes zu hindern.   
2. Die Übertragung des Sorgerechts hat sofort, die der elterlichen Sorge mittelfristig auf den 

deutschstämmigen Elternteil zu erfolgen.  
3. Kinder sind vor der Pflege ihrer zweiten Kultur und Sprache zu bewahren. Umgang und Kontakt  

zum nicht-deutschen Elternteil sind mit demütigenden Massnahmen zu hindern. Die nationale 
Säuberung ist solange mit der Fortführung von Rechtsverfahren sicherzustellen, bis die Kinder 
mündig geworden sind. Bei Uneinsichtigkeit ist der ausländische Elternteil strafrechtlich zu 
belangen. 

4. Unterhaltszahlungen sind in das deutsche Gebiet zu holen. Ausstehende Forderungen sind 
einzuziehen wenn die Kinder gross sind, also wenn der Rechtsanspruch der nicht-deutschen Eltern 
auf ihre Kinder erloschen ist. 

5. Die vom Jugendamt über sie erhobenen Daten und geführten Unterlagen sind den Eltern durch den 
Datenschutz zu verbergen.  

                                                           
1 Aufgund seiner Welteinmaligen juristischen Position kann das Jugendamt nicht durch ‘service de protection la jeunesse’ oder  
  ‘Youth Welfare administration’ übersetzt werden.  
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Das JUGENDAMT ist eine politische Behörde, deren willkürlichen Macht und Verflechtung mit der  
Justizbehörde, weder mit den Regeln des universell geltenden Rechtes, noch mit den Grundfreiheiten 
des Individuums vereinbar sind. Sie ist der Grundrichter. Ihre Handlungsprinzipien, die auf Einseitig-
keit, Arroganz und Zynismus fundieren, sind mit dem europäischen Gedanken unverträglich.  
 
Das JUGENDAMT wurde von den National-Sozialisten zur Etablierung des Reichsjugendwohlfahrt-
gesetz organisiert. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1939 ist in das heutige Sozialgesetzbuches Buch VIII  
als Jugend-Schutz-Gesetz übertragen worden und dient dem heutigen JUGENDAMT als rechtliche 
Grundlage, um seine staatlich-politische Kontrollfunktion, in Rahmen von ähnlich zum Schein 
geführten juristischen Verfahren, zu vertuschen. 
 
Das JUGENDAMT stellt Väter gegen Mütter, Deutsche gegen nicht-Deutsche, Kinder gegen Eltern.  
Es schürrt Streit, Hass und Ausländerfeindlichkeit innerhalb der Familie und zeigt Kindern früh,  
wie ein dem deutschen Beamtenwillen nicht angepasstes Verhalten, zu unendlichen Familienstreit  
oder Entzug der Elternliebe führt. Kinder holen sich später das verlorengegangene Selbstwertgefühl  
in der Familie zurück, mit der sie selbst für das Recht und die Ordnung sorgen, die das Jugendamt 
ihnen gestohlen hat. Je grösser die Macht des JUGENDAMTS, desto grösser diese Familie.  
Sie ist bereits in drei deutschen Regional-Kammern vertreten.  
 
Wir, Eltern – die unsere Kinder als Eigentum der Deutschen für immer verloren haben – rufen die 
Europäischen Kommission und das Parlament auf, das erhebliche Gefahrenpotential ‘JUGENDAMT’ 
für die Zukunft der EU zu erkennen und die national-sozialistischen RECHTE und HALTUNG seiner 
Mitarbeiter, zu verurteilen. Das moderne deutsche JUGENDAMT ist eine national-sozialistisch 
ähnliche Organisation, die europäischen Kinder im Namen des deutschen Volkes zu Streit und Hass 
erzieht. Sie ist deshalb zur illegalen Institution in der Europäischen Union zu erklären. 
 
 
In Dezember 2006, die Verfasser und Petitionnäre :  
 
Vorname, Name Adresse Nationalität Beruf 
Dipl-Kfm Olivier Karrer 189 Av. A. Briand, F-94230 Cachan, France Französisch Ökonomist 
Dipl.-Ing Sophie Lavier 90, Av. Victor Hugo, F-21000 Dijon, France Französisch Informatik Ingenieurin 
Dipl.-Ing Véronique Carabin 9, rue Ectet, F-76600 Le Havre, France Französisch Chemie Ingenieurin 
Beata Pokrzeptowicz   Schneiderstr. 2, D - 33613 Bielefeld, Germany Polnisch Wissenschaft. Angestellte 
Miroslaw Kraszewski  Zoppenbrückstr.29, D - 47138 Duisburg, Polnisch Arzt für Radiologie  
Dipl.-Ing. Stephen Sheehan 33 bis, chemin de Perruquet, F-31790 St Jory Britische Aeronaut. Ingenieur  
Prof. Dr. Clarence Maloney 308 Clagett Drive, Rockville MD 20851, USA Amerikanisch Universitätsprofessor  
Prof. Dr. George Uhl 1620 Dogwood Hill Road, Towson MD 21286 USA Amerikanisch Med. Wissenschaftler  
RA James C. Rinaman,  III2207 Forbes Street, Jacksonville, FL  32204, USA Amerikanisch Rechtsanwalt  
Gudrun Schmidt 24 Ocean Beach Rd Shoal Bay 2315, Australia    Australisch ‘Grossmutter’ 
Dipl.- Ing. Michael Hickman P.O.Box 89 181 Torbay Auckland New Zealand Süd-Afrikanisch Umwelt Ingenieur 
Dr. Pascal Gallez (PhD) 214 Ave van Overbeke, B - 1083 Brussels, B Belgisch Berater 
Natascha Chudoba Pia. S. Maria Liberatrice 18, I- 00153  Roma, I Österreichisch Photograph 
 
Anderer Petitionnär ( Sie selbst ) :  
  
 
 
-----------------------------------     ------------------------------------------------------ ------------------- -------------------------------- 
Dieser Text ist in englisch, deutsch, französisch, italienisch und polnisch als verfügbar.  
Drucken Sie ihn aus und versenden Ihre eigene Petitition bitte direkt an den Generalsekretär des Petitionsausschusses,  
dessen Adresse im Kopf dieses Schreibens zu finden ist oder per Fax an 00 32-22 84 68 44   
Lassen Sie auch eine Kopie Ihren Abgeordneten und an die Presse zur Information zukommen.  


